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Düsseldorf, 21. Januar 2010 
 

An alle Jugendspieler, deren Eltern, alle Jugendtra iner und den Jugendausschuss, 
sowie an alle an der Jugendarbeit Interessierte 
 
 

Einladung zum Vereinsjugendtag 2010  
der Fußballjugendabteilung am Donnerstag, 25. Febru ar 2010 um 19:30 Uhr im Vereinshaus 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
hiermit lädt der Vorstand und der Jugendausschuss alle obengenannten Vereinsfreunde zur 
Teilnahme an unserem diesjährigen Vereinsjugendtag am Donnerstag, 25. Februar 2010,  
um 19:30 Uhr in unserem Vereinshaus An der Leimkuhle ein. 
 

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 
 

1.) Begrüßung 
2.) Bericht zur Jugendarbeit 
3.) Vorstellung des Jugendfördervereins 
4.) Wahl eines Wahlleiters  
5.) Wahl des Jugendobmanns 
6.) Wahl des stellv. Jugendobmanns (Jugendgeschäftsführer) 
7.) Anträge 
8.) Verschiedenes 

 

zu Pkt. 5-6: Es gilt die Wahlordnung gem. Vorstandsbeschluss vom 21. Januar 2010: 
  

Für die Wahl des Jugendobmannes und seines Stellvertreters sind folgende Personen 
stimmberechtigt: 
  

1. Alle Vereinsmitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr, sofern sie Mitglied der 
Jugendabteilung sind. 

1a. Mitglieder der Jugendabteilung sind: 
• Aktive Spieler 
• Vereinsmitglieder des Jugendausschusses 
• Jugendtrainer, sofern sie Vereinsmitglied sind 

2. Vorstandsmitglieder der Fußballabteilung. 
3. Ein Elternteil der unter 16 Jahre alten aktiven Kinder der Jugend. 
  

Jedes anwesende Mitglied oder Elternteil (Pkt. 3) hat nur eine Stimme. 
Eine Übertragung des Stimmrechts oder Briefwahl ist nicht zulässig. 

zu Pkt. 7: Anträge sind bis 2 Tage vor Beginn der Sitzung beim Jugendausschuss schriftlich 
einzureichen. 

 

Die Arbeit des Jugendausschusses ist vielfältig. Zur Fortführung der erfolgreichen Jugendarbeit 
unseres Vereins bitten wir alle, sich an diesen verantwortungsvollen Aufgaben zu beteiligen. 
 

Wir hoffen auf rege Teilnahme an der Versammlung un d verbleiben 
 

mit sportlichen Grüssen 
 
 

Jürgen Löppenberg 
(Jugendobmann) 


